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Bekanntmachung
der Beschlüsse der Gemeindevertretung

Groß Kreutz (Havel)

Öffentliche Sitzung
am 12. Oktober 2005

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) beschloss in
ihrer öffentlichen Sitzung am 12.10.2005 die Arbeit der Schulsozialarbeiterin
an der Grund- und Oberschule Groß Kreutz auch im Jahr 2006 zu unterstüt-
zen und stimmte somit der Erhöhung der kommunalen Zuschussanteils zu
den Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugend-
und Jugendsozialarbeit mit Beschluss Nr. GK/H/144/2005 zu.
Die Gemeindevertretung beschloss im Weiteren zur Frage der Konzentrati-
on des Verwaltungsstandortes das Gutachten eines öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen zu der Frage einzuholen, ob eine Kon-
zentration am Standort Groß Kreutz oder am Standort Jeserig die kosten-
günstigste und wirtschaftlichste Lösung darstellt. Die Erteilung des Gutachter-
auftrages soll unter festgelegten Maßgaben erfolgen, die im Beschluss GK/
H/146/2005 festgeschrieben wurden. Zum Bebauungsplan der Gemeinde
Groß Kreutz (Havel) „Wochenendplatzgebiet Ahornweg“ OT Jeserig be-
schloss die Gemeindevertretung die Abwägung der während der Behör-
den- und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Zeit vom 13.6.bis 15.7.05 einge-
gangenen Hinweise und Anregungen.

Bericht aus den Sitzungen
der Ortsbeiräte

im September und Oktober 05

Ortsbeirat Krielow
Öffentliche Sitzung am 28.9.2005

Der Ortsbeirat Krielow diskutierte den von der Verwaltung vorgelegten Ent-
wurf einer Prioritätenliste der Investitionen in den Jahren 2006 - 2010.
Für den Ortsteil erhalten folgende Maßnahmen Priorität:
Renovierungsarbeiten am Gemeindezentrum, Reparatur der Lilienthalstra-
ße. Für die Aufnahme im Haushalt 2006 wurden folgende Maßnahmen
empfohlen: Reparatur der Bushaltestelle an der L 86, Reparatur Zaun und
Neubau des Bungalows auf dem Sportplatz, Instandsetzung der Sitzbänke
und Spielgeräte auf dem Sportplatz, Erneuerung und Umsetzung der Tore
auf dem Sportplatz.

Der Änderung der Nutzungsvereinbarung zur Gebührensatzung für die Nut-
zung der Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Objekten der Gemeinde
Groß Kreutz (Havel) wurde seitens des Ortsbeirates zugestimmt.

Ortsbeirat Götz
Öffentliche Sitzung am 29.9.2005

Auch der Ortsbeirat Götz befasste sich mit dem Entwurf der Prioritätenliste
für die Jahre 2006 - 2010 und legte folgende Maßnahmen fest: Straßenbe-
leuchtung im Gemeindeteil Götzer Berge, Befestigung der Parkfläche vor
dem Bahnhofsgelände.
Aus den gemeindlichen Mitteln für freiwillige Aufgaben im Ortsteil Götz
sollen die Vereine und Institutionen des Ortsteils unterstützt werden. Hier
wurde folgende Verteilung festgelegt:
Der Schützenverein erhält 500,00 Euro, der Verein „Götzer Spätlese“ er-
hält 300,00 Euro, der Anglerverein ebenfalls 300,00 Euro. Die Kita wird mit
300,00 Euro und die Freiwillige Feuerwehr mit 250,00 Euro unterstützt.
Die Gemeindefläche vor dem Landgasthaus soll aus Mitteln der Liquidation
der Arbeitsfördergesellschaft gestaltet werden.
Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde über Pachtanträge aus dem
Ortsteil beraten und der Gemeindevertretung die Zustimmung empfohlen.

Ortsbeirat Deetz
Öffentliche Sitzung am 11.10.2005

Der Ortsbeirat Deetz diskutierte den Entwurf der Prioritätenliste. Höchste
Priorität erhält hier der Um- und Ausbau eines FFw-Gebäudes.
Im Weiteren werden folgende Maßnahmen zur Planung und Durchführung
empfohlen:
Renovierungsarbeiten im Gemeindehaus Alte Dorfstraße 1, Rekonstruktion
des Grabendurchlasses im Ziegeleiweg, Weiterführung der Erneuerung der
Straßenbeleuchtung. Für die weitere Zukunft sollten folgende Straßenin-
standsetzungen eingeplant werden: Kleine Bergstraße, Dorfstraße, Große
Bergstraße- Weiterführung.
Der Änderung der Nutzungsvereinbarung zur Gebührensatzung für die Nut-
zung der Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Objekten der Gemeinde
Groß Kreutz (Havel) stimmte der Ortsbeirat zu.

Ortsbeirat Bochow
Öffentliche Sitzung am 17.10.2005

Im Rahmen der Diskussion von Investitionsmaßnahmen in den kommen-
den Jahren erhält im Ortsteil Bochow höchste Priorität die Sanierung des
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Dorfteiches. Hierbei wird besonders auf die Notwendigkeit der Entnahme
von Löschwasser verwiesen. Der Umbau der Kirche zum Begegnungszen-
trum steht für den Bochower Ortsbeirat an zweiter Stelle.
Vom Planungsbüro Mackrodt wurde der Entwurf der „Klarstellungssatzung“
für den Ortsteil Bochow vorgestellt.

Öffentliche Bekanntmachung

Lohnsteuerkarten 2006
1. Die Lohnsteuerkarten 2006 sind bis zum 31.10.2005 ausgehändigt

bzw. durch die Post übermittelt worden.

2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine Lohnsteuerkarte
erhalten, kann er diese bei dem für ihn zuständigen Einwohnermelde-
amt bzw. bei der für ihn zuständigen Gemeinde beantragen.

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf seiner Lohnsteuerkarte
überprüfen und unzutreffende Eintragungen berichtigen lassen.

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 2006 zu Be-
ginn des Kalenderjahrs 2006 ihren Arbeitgebern auszuhändigen und,
falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2006 bis dahin nicht zugegangen Ist,
die Ausstellung sofort zu beantragen.

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger Vorlage der Lohn-
steuerkarte 2006 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Lohnsteuer nach
der Lohnsteuerklasse VI zu ermitteln, einzubehalten und abzuführen.
Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder die nicht
rechtzeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat
der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Fa-
milienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen.

6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.

7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Arbeitnehmers dür-
fen vom Arbeitgeber erst dann berücksichtigt werden, wenn ihm die
geänderte oder ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist.

8. Anträge auf
a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahre,
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in besonderen Fällen

(z.B. für die keine steuerliche Lebensbescheinigung vorgelegt wer-
den kann),

c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom Lebensalter,
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrags in Sonderfällen,
e) Berücksichtigung von Kindern, die im Ausland ansässig sind,
f) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonderausgaben

sowie außergewöhnlicher Belastungen,
g) Berücksichtigung von Aufwendungen zur Förderung des Wohnei-

gentums usw.
sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt einzurei-
chen. Die erforderlichen Antragsvordrucke sind bei den Finanzämtern
erhältlich.

9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von sonstigen Eintragungen (z.B.
Steuerklasse, Religionszugehörigkeit) sowie auf Wechsel der Steuer-
klassen bei Ehegatten sind bei dem Einwohnermeldeamt einzurei-
chen.

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2006 sind an das Einwohnermelde-
amt zurückzusenden, das die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat.

Einwohnermeldeamt Groß Kreutz (Havel)

Groß Kreutz, den 1.11.2005

Wichtige Hinweise
zur Lohnsteuerkarte 2006

Was ist zu tun mit der Lohnsteuerkarte?
Bevor Sie die Lohnsteuerkarte Ihrem Arbeitgeber aushändigen, prüfen Sie
bitte die Eintragungen! Wichtig sind Geburtsdatum, Steuerklasse, Zahl der
Kinderfreibeträge (nur Kinder unter 18 Jahren) und die Eintragungen zum
Kirchensteuerabzug. Maßgebend für die Eintragungen sind die Verhältnis-
se am 1. Januar 2006.
Sollten Sie Ihre Lohnsteuerkarte 2006 voraussichtlich nicht benötigen, sen-
den Sie die Lohnsteuerkarte, versehen mit einem entsprechenden Vermerk,
an die zuständige Gemeinde zurück.
Wenn Ihre Lohnsteuerkarte verloren gegangen, unbrauchbar geworden oder
zerstört worden ist, stellt Ihnen die Gemeinde gegen Gebühr eine Ersatz-
lohnsteuerkarte aus.

Welche Gemeinde ist zuständig?
Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die Gemeinde zuständig, in der
Sie am 20. September 2005 mit Ihrer Wohnung (bei mehreren Wohnungen
mit der Hauptwohnung) gemeldet waren.

Was tun, wenn die Eintragungen nicht stimmen?
Lassen Sie fehlende oder falsche Eintragungen bitte umgehend von der
Gemeinde berichtigen, die Ihre Lohnsteuerkarte ausgestellt hat. Sie sind
gesetzlich verpflichtet, die Eintragungen berichtigen zu lassen, wenn die
Eintragungen zu Ihren Gunsten von den tatsächlichen Verhältnissen am 1.
Januar 2006 abweichen. Die Gemeinde ist auch berechtigt, die Vorlage
Ihrer Lohnsteuerkarte zwecks Berichtigung zu verlangen.
Wichtig: Sie selbst oder Ihr Arbeitgeber dürfen keine Eintragungen oder
Änderungen vornehmen.

Was tun, wenn sich die Verhältnisse gegenüber dem 1. Januar 2006
ändern?
Bei Heirat im Laufe des Jahres 2006 oder wenn nach dem 1. Januar 2006
ein Kind geboren wird, können Sie die Eintragungen ab dem jeweiligen
Zeitpunkt ändern lassen. Der Antrag zur Änderung der Steuerklasse oder
der Zahl der Kinderfreibeträge muss jedoch spätestens am 30. November
2006 gestellt sein. Ist für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausgestellt
worden, sollten dem Antrag beide Lohnsteuerkarten beigefügt werden. Bei
dauernder Trennung oder Scheidung der Ehegatten oder bei einem Woh-
nungswechsel im Laufe des Jahres 2006 ist eine Änderung der Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte nicht erforderlich.

Steuerklassen
Die Steuerklassen sind für die Höhe der Lohnsteuer besonders wichtig. Wel-
che Steuerklasse für Sie in Frage kommt, können Sie den nachstehenden
Erläuterungen entnehmen:

Steuerklasse I
– Ledige oder Geschiedene;
– Verwitwete, deren Ehegatte vor 2005 verstorben ist;
– Verheiratete, die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben oder

deren Ehegatte im Ausland wohnt.

Steuerklasse II
In die Steuerklasse II gehören die unter Steuerklasse I genannten Personen,
wenn bei ihnen die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende (§ 24b EStG) erfüllt sind. Liegen die Voraussetzungen für die
Eintragung der Steuerklasse II erstmals vor, wird die Gemeinde die Steuer-
klasse II nur dann bescheinigen, wenn der Arbeitnehmer der Gemeinde
schriftlich versichert hat, dass er die Voraussetzungen für die Gewährung
des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende erfüllt. Ein Muster für die schrift-
liche Versicherung steht im Internet unter www.mdf.brandenburg.de zur
Verfügung.
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (bzw. die Steuerklasse II) wird
einem allein stehenden Steuerpflichtigen gewährt, wenn zu seinem Haus-
halt mindestens ein Kind gehört, für das ihm ein Freibetrag nach § 32 Abs.
6 EStG (Kinderfreibetrag sowie Freibetrag für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf) oder Kindergeld zusteht. Die Haushalts-
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zugehörigkeit des Kindes wird unterstellt, wenn es (mit Haupt- oder Neben-
wohnsitz) in der Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet ist. Ist das Kind
bei mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Entlastungsbetrag dem-
jenigen Alleinstehenden zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des
Kindergeldes nach § 64 Abs. 2 Satz 1 EStG (tatsächliche Haushaltsaufnahme
des Kindes) erfüllt oder erfüllen würde (Fälle, in denen nur ein Anspruch auf
ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht).
Als allein stehend gelten Steuerpflichtige, die
a) nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens

(Ehegattenveranlagungswahlrecht nach § 26 Abs. 1 EStG) erfüllen oder
verwitwet sind

und
b) keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bil-

den, es sei denn,
– für diese steht ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder

Kindergeld zu
oder

– es handelt sich um ein Kind i. S. d. des § 63 Abs. 1 EStG (leibliches
Kind/Adoptivkind, Pflegekind oder ein zum Haushalt gehörendes
Stief- oder Enkelkind), das seinen gesetzlichen Grundwehr- bzw. Zi-
vildienst ableistet, sich für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren
zum Wehrdienst verpflichtet hat oder eine Tätigkeit als Entwicklungs-
helfer ausübt.

Sobald eine andere volljährige Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in
der Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet ist, wird vermutet, dass sie
mit dem Steuerpflichtigen gemeinsam wirtschaftet und damit eine Haus-
haltsgemeinschaft vorliegt. Diese Vermutung ist nicht widerlegbar, wenn
der Steuerpflichtige mit der anderen Person in eheähnlicher Gemeinschaft
bzw. in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt. In anderen Fällen ist
die Vermutung der Haushaltsgemeinschaft widerlegbar. Ob und wann die
Vermutung als widerlegt angesehen werden kann, ist nach den gesamten
Umständen des Einzelfalls zu entscheiden. In der Regel wird eine zweifels-
freie Versicherung ausreichen.
Die Gemeinde ist für die Eintragung der Steuerklasse II zuständig, wenn der
Alleinerziehende mindestens ein minderjähriges Kind hat. Bei Alleinerzie-
henden mit Kindern, die alle bereits zu Beginn des Kalenderjahres das 18.
Lebensjahr vollendet haben, wird die Steuerklasse II hingegen auf Antrag
nur vom Finanzamt eingetragen.

Steuerklasse III
– Verheiratete, wenn beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht dauernd

getrennt leben und der Ehegatte
a) keinen Arbeitslohn bezieht oder
b) Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird.

– Verwitwete, wenn der Ehegatte nach dem 31. Dezember 2004 verstor-
ben ist, beide am Todestag im Inland gewohnt und nicht dauernd ge-
trennt gelebt haben.

Steuerklasse IV
Verheiratete, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn beziehen, im Inland woh-
nen und nicht dauernd getrennt leben.

Steuerklasse V
tritt für einen Ehegatten an die Stelle der Steuerklasse IV, wenn der andere
Ehegatte in die Steuerklasse III eingereiht wird.

Steuerklasse VI
ist auf jeder zweiten und weiteren Lohnsteuerkarte zu bescheinigen, wenn
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen wird.

Steuerklassenwahl
Bezieht auch Ihr Ehegatte Arbeitslohn, so müssen Sie zunächst wissen, dass
Ehegatten grundsätzlich gemeinsam besteuert werden. Beim Lohnsteuer-
abzug kann aber nur der eigene Arbeitslohn zugrunde gelegt werden. Erst
nach Ablauf des Kalenderjahrs können die Arbeitslöhne beider Ehegatten
zusammengeführt und die zutreffende Jahressteuer ermittelt werden. Um
dem Jahresergebnis möglichst nahe zu kommen, stehen den Ehegatten zwei
Steuerklassenkombinationen zur Wahl:

Die Steuerklassenkombination IV/IV geht davon aus, dass die Ehegatten
ungefähr gleich viel verdienen. Sie führt regelmäßig dann zu einer Steuer-
überzahlung, wenn die Arbeitslöhne der Ehegatten unterschiedlich hoch
sind. Zuviel gezahlte Steuer wird nach Ablauf des Jahres vom Finanzamt
erstattet, wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird.
Die Steuerklassenkombination III/V ist so gestaltet, dass die Summe der
Steuerabzugsbeträge für beide Ehegatten in etwa der gemeinsamen Jah-
ressteuer entspricht, wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte 60 v.
H., der in Steuerklasse V eingestufte Ehegatte 40 v. H. des gemeinsam zu
versteuernden Einkommens erzielt. Bei dieser Steuerklassenkombination ist
die Überprüfung der gezahlten Steuer durch das Finanzamt im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung zwingend vorgeschrieben (Pflichtveranla-
gung); zu wenig gezahlte Steuer wird nacherhoben, zuviel gezahlte Steuer
wird erstattet.

Steuerklassenwechsel bei Ehegatten
Sind Sie und Ihr Ehegatte bisher schon als Arbeitnehmer tätig, so trägt die
Gemeinde auf Ihren Lohnsteuerkarten die Steuerklasse ein, die auf Ihren
Lohnsteuerkarten 2005 bescheinigt war. Diese Steuerklasseneintragung kön-
nen Sie vor dem 1. Januar 2006 von der Gemeinde, welche die Lohnsteuer-
karte ausgestellt hat, ändern lassen. Einen Steuerklassenwechsel im Laufe
des Jahres 2006 können Sie gemeinsam mit Ihrem Ehegatten unter Vorlage
beider Lohnsteuerkarten bei der Gemeinde einmal, und zwar spätestens
bis zum 30. November 2006, beantragen. In Fällen, in denen im Laufe des
Jahres 2006 ein Ehegatte aus dem Dienstverhältnis ausscheidet oder ver-
stirbt, kann bis zum 30. November 2006 bei der Gemeinde auch noch ein
weiteres Mal der Steuerklassenwechsel beantragt werden. Das gleiche gilt,
wenn Sie oder Ihr Ehegatte nach vorangegangener Arbeitslosigkeit wieder
ein Dienstverhältnis eingehen, oder wenn Sie sich von Ihrem Ehegatten im
Laufe des Jahres auf Dauer getrennt haben. Der Steuerklassenwechsel kann
nur mit Wirkung vom Beginn des auf die Antragstellung folgenden Monats
vorgenommen werden.

Auswirkungen der Steuerklassen auf Lohnersatzleistungen
Denken Sie bitte daran, dass die Steuerklassenkombination auch die Höhe
von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschafts-
geld) oder die Höhe des Lohnanspruchs bei Altersteilzeit beeinflussen
kann. Beziehen Sie bereits derartige Leistungen oder rechnen Sie in ab-
sehbarer Zeit mit deren Inanspruchnahme, informieren Sie sich beim zu-
ständigen Träger der Lohnersatzleistungen (Agentur für Arbeit, Kranken-
kasse) oder bei Ihrem Arbeitgeber über die Auswirkungen eines
Steuerklassenwechsels.

Durch Freibeträge Steuern sparen
Vor einer Weitergabe der Lohnsteuerkarte an den Arbeitgeber sollten Sie
auch prüfen, ob ein Freibetrag, z.B. wegen erhöhter Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außergewöhnlicher Belastungen, eingetragen werden
kann. Beachten Sie aber hierbei die sogenannte Antragsgrenze von jährlich
600 Euro. Zur Eintragung eines Freibetrags müssen Ihre Aufwendungen
diese Grenze übersteigen. Für die Feststellung, ob die Antragsgrenze über-
schritten wird, dürfen die Werbungskosten nicht in voller Höhe, sondern
nur mit dem Betrag angesetzt werden, der den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
von 920 Euro übersteigt. Diese Antragsgrenze gilt nicht für die Eintragung
der Pauschbeträge aufgrund einer Behinderung, der Freibeträge wegen ne-
gativer Einkünfte aus anderen Einkunftsarten oder zur Förderung des Wohn-
eigentums, des Freibetrages bei Steuerklasse VI sowie der Freibeträge für
Kinder in Sonderfällen. Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus mehreren Dienst-
verhältnissen nebeneinander beziehen, können auf der Lohnsteuerkarte
mit der Steuerklasse VI einen Freibetrag eintragen lassen, wenn für den
voraussichtlichen Jahresarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis nach
einer Hochrechnung noch keine Lohnsteuer anfällt. In gleicher Höhe wird
auf der Lohnsteuerkarte für das erste Dienstverhältnis (Steuerklasse I bis V)
jedoch ein Hinzurechnungsbetrag eingetragen, der ggf. mit einem auf die-
ser Lohnsteuerkarte bereits eingetragenen oder noch einzutragenden Frei-
betrag anzurechnen ist.
Wer einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eintragen lässt, ist verpflich-
tet, nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzu-
geben. Ausgenommen sind Fälle, in denen lediglich der Pauschbetrag für
Behinderte oder Hinterbliebene eingetragen wird.
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Wie stellt man einen Ermäßigungsantrag?
Zur Eintragung von Freibeträgen müssen Sie bei Ihrem Finanzamt einen
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag stellen. Die Antragsformulare erhalten Sie
kostenlos beim Finanzamt.
Der Freibetrag wird grundsätzlich mit Wirkung vom Beginn des auf die An-
tragstellung folgenden Monats auf der Lohnsteuerkarte eingetragen. Be-
achten Sie bitte, dass der Antrag spätestens bis zum 30. November 2006
gestellt sein muss, danach kann eine Steuerermäßigung nur noch bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer für 2006 berücksichtigt werden.

Welches Finanzamt ist zuständig?
Alle Anträge sind an das Finanzamt zu richten, in dessen Bezirk Sie Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei mehreren Wohnungen
ist der Wohnsitz maßgebend, an dem Sie sich vorwiegend aufhalten. Bei
mehrfachem Wohnsitz der Ehegatten, ist der Wohnsitz maßgebend, an dem
sich die Familie vorwiegend aufhält.

Besteuerung des Arbeitslohns bei geringfügiger Beschäftigung
Auch der Arbeitslohn aus einer geringfügigen Beschäftigung von bis zu
400 Euro monatlich (Mini-Job bzw. haushaltsnaher Mini-Job) ist lohnsteu-
erpflichtig. Der Arbeitgeber kann unter bestimmten Voraussetzungen pau-
schale Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung entrich-
ten die Lohnsteuer für den Arbeitslohn mit einem Pausch-steuersatz erhe-
ben. In beiden Fällen muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber keine
Lohnsteuerkarte vorlegen. Die Besteuerung des Arbeitslohns aus der ge-
ringfügigen Beschäftigung mit dem einheitlichen Pausch-steuersatz oder
der pauschalen Lohnsteuer hat abgeltende Wirkung; d.h. der Arbeitslohn
aus der geringfügigen Beschäftigung und die damit im Zusammenhang
stehenden Werbungskosten bleibt bei der Einkommensteuerveranlagung
außer Ansatz.
Kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer für den Arbeitslohn aus der geringfü-
gigen Beschäftigung nicht pauschal erheben, weil die Voraussetzungen nicht
erfüllt sind, oder verzichtet er auf die Anwendung der Pauschalierung, muss
er sich vom Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte vorlegen lassen und die
einzubehaltenden Steuerabzugsbeträge anhand der hierauf eingetragenen
Merkmale ermitteln.

Kinder auf der Lohnsteuerkarte
Im laufenden Jahr wird nur Kindergeld gezählt. Kinderfreibeträge sowie der
Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf sind
bei der Berechnung der Lohnsteuer grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die
Kinderfreibeträge wirken sich jedoch auf die Höhe des Solidaritätszuschlags
und der Kirchensteuer aus. Damit der Arbeitgeber diese Abzugsbeträge richtig
berechnen kann, wird auf der Lohnsteuerkarte die Zahl der Kinderfreibeträ-
ge bescheinigt.

Kinder unter 18 Jahren
Im Inland ansässige Kinder, die am 1. Januar 2006 das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben (Kinder, die nach dem 1. Januar 1988 geboren sind);
werden grundsätzlich von der Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte berück-
sichtigt. Beantragen Sie die Berücksichtigung eines im Inland ansässigen
Kindes unter 18 Jahren, das nicht bei Ihnen mit Wohnung gemeldet ist,
müssen Sie Ihrem Antrag eine steuerliche Lebensbescheinigung für dieses
Kind beifügen. Die steuerliche Lebensbescheinigung fordern Sie bitte von
der Gemeinde an, in der das Kind gemeldet ist.

Kinder über 18 Jahre
Kinder, die am 1. Januar 2006 das 18. Lebensjahr vollendet haben (Kinder,
die vor dem 2. Januar 1988 geboren sind), werden nur auf Antrag unter
bestimmten Voraussetzungen durch das Finanzamt auf der Lohnsteuerkar-
te eingetragen.

Kirchensteuer
Auf Ihrer Lohnsteuerkarte ist unter „Kirchensteuerabzug“ eine Abkürzung
für Ihre Religionsgemeinschaft eingetragen. Gehören Sie keiner Religions-
gemeinschaft an, für die Kirchensteuer von den Finanzämtern erhoben wird,
so sind zwei Striche „- -“ eingetragen. Neben Ihrer Religionsgemeinschaft
wird eine Abkürzung für die Religionsgemeinschaft Ihres Ehegatten nur
dann eingetragen, wenn dieser einer anderen erhebungsberechtigten Reli-

gionsgemeinschaft angehört. Aus  der Nichteintragung des Kirchensteuer-
merkmals für Ihren Ehegatten kann nicht geschlossen werden, dass dieser
keiner Religionsgemeinschaft angehört.

Wo verbleibt die Lohnsteuerkarte, wenn das Jahr 2006 abgelau-
fen ist?
Arbeitgeber mit maschineller Lohnabrechnung sind verpflichtet, bestimmte
Eintragungen aus dem Lohnkonto durch Datenfernübertragung an die Fi-
nanzverwaltung elektronisch zu übermitteln (elektronische Lohnsteuerbe-
scheinigung). Damit Sie wissen, welche Beträge an Ihr Finanzamt übermit-
telt wurden, erhalten Sie einen Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung mit Angabe Ihres lohnsteuer-lichen Ordnungsmerkmals der
sogenannten eTIN. Die Lohnsteuerkarte des abgelaufenen Jahres erhalten
Sie in diesen Fällen nicht zurück. Sie wird Ihnen nur dann ausgehändigt, wenn
sie bereits eine Lohnsteuerbescheinigung eines früheren Arbeitgebers ent-
hält und Sie die Aushändigung verlangen, weil Sie die Lohnsteuerkarte für die
Einkommensteuererklärung (Antragsveranlagung oder Pflichtveranlagung) be-
nötigen. Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer-
karten, die keine „manuellen“ Lohnsteuerbescheinigungen bzw. Aufkleber
des früheren Arbeitgebers enthalten, unter Einhaltung der Aufbewahrungs-
fristen, zu vernichten.
Wenn sich die abgelaufene Lohnsteuerkarte bereits in Ihrem Besitz befindet,
z.B. weil Sie am Ende des Kalenderjahres nicht in einem Dienstverhältnis stan-
den, so senden Sie die Lohnsteuerkarte – falls sie nicht ohnehin Ihrer Einkom-
mensteuererklärung beizufügen ist – bis zum 31. Dezember 2007 dem
Finanzamt zu.

Antragsveranlagung
Haben Sie zuviel Lohnsteuer gezahlt, weil Sie z.B. nicht das ganze Jahr in einem
Dienstverhältnis gestanden haben oder weil Sie Aufwendungen hatten, die Sie
im Ermäßigungsverfahren nicht vorab geltend machen konnten, dann beantra-
gen Sie für das abgelaufene Jahr 2006 bei Ihrem Finanzamt die Veranlagung
zur Einkommensteuer durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung. Die Ein-
kommensteuererklärungsvordrucke mit einer ausführlichen Anleitung erhalten
Sie kostenlos beim Finanzamt. Sie können Ihre Erklärung auch elektronisch
übermitteln. Die dafür erforderliche kostenlose Software der Finanzverwaltung
finden Sie im Internet unter www.elster.de. Achten Sie bitte darauf, dass der
Antrag für die Einkommensteuerveranlagung 2006 nur bis zum 31. Dezem-
ber 2008 gestellt werden kann. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Pflichtveranlagung
In bestimmten Fällen sind Arbeitnehmer auch verpflichtet, eine Einkommen-
steuerklärung abzugeben. Hier gilt eine Abgabefrist bis zum 31. Mai 2007,
die allerdings verlängert werden kann.
Hier nun einige Beispiele für die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung:
– Sie oder Ihr Ehegatte haben steuerfreie, aber dem Progressionsvorbehalt

unterliegende Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld),
Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit oder ausländische Einkünfte von
mehr als 410 Euro erhalten;

– das Finanzamt hat Ihnen auf der Lohnsteuerkarte einen Freibetrag (au-
ßer Behinderten-Pauschbetrag) eingetragen;

– Ihnen und Ihrem Ehegatten hat die Gemeinde Lohnsteuerkarten mit der
Steuerklassenkombination Ill/V ausgestellt;

– Sie oder Ihr Ehegatte haben Arbeitslohn bezogen, der nach der Steuer-
klasse VI besteuert wurde.

Noch Fragen?
Sollten Sie noch Fragen haben; wird Ihnen das Finanzamt und – soweit zu-
ständig – Ihre Gemeinde weitere Auskünfte erteilen.
Auch Ihr Arbeitgeber oder Ihre Berufsvertretung werden Ihnen in Lohnsteuer-
fragen behilflich sein können. Außerdem können Sie sich von den zur Hilfe
in Steuersachen gesetzlich zugelassenen Personen oder Vereinigungen be-
raten lassen.

Sprechzeiten der Finanzämter:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.30 Uhr
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Bekanntmachung
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

Umlegungsausschuß
– Ortsteil Jeserig –

Vereinfachte Umlegung Jeserig
„Akazienweg“

gemäß §§ 80 bis 84 Baugesetzbuch (BauGB)

Unanfechtbarkeit des Beschlusses
über die Vereinfachte Umlegung

Der Umlegungsausschuß der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) hat am
22.06.2005 den Beschluß über die Vereinfachte Umlegung Jeserig „Akazi-
enweg“ mittels Umlaufbeschluß (Beschluß 01/05) gefaßt.
Hiermit wird bekanntgegeben, daß der Beschluß über die Vereinfachte Um-
legung Jeserig „Akazienweg“ am

16.08.2005
unanfechtbar geworden ist.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Vereinfachte Umlegung Jeserig „Aka-
zienweg“ in Kraft. Der bisherige Rechtszustand wird durch den im Beschluß
über die Vereinfachte Umlegung vorgesehenen Rechtszustand ersetzt.
Der Inhalt der Vereinfachten Umlegung kann bei Nachweis des berechtig-
ten Interesses bis zur Berichtigung der öffentlichen Bücher bei Herrn Seba-
stian Pötinger, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur – Geschäftsfüh-
rer des Umlegungsausschusses der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) –

ÖbVI - Büro
S. Pötinger
Gödenstr. 11

14776 Brandenburg a. d. Havel
eingesehen werden.
Die Einsichtnahme kann während folgender Zeiten erfolgen:
täglich 8.00 Uhr-14.00 Uhr

oder nach Rücksprache Tel: 03381/6300-15 oder 6300-00

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
Umlegungsausschuß
Alte Gartenstraße 2,

14550 Groß Kreutz (Havel), OT Groß Kreutz
einzulegen.

Seddiner See, den  17.10.2005

Der Vorsitzende des Umlegungsausschusses

Mitglied nach § 3 Abs. 2 Satz 1 UmlAussV                  Siegel
– Vorsitzender –
Feldhaus

Pachtgrundstück
in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

Die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) als bestellter gesetzlicher Vertreter bie-
tet folgendes landwirtschaftliches Grundstück zur Pacht an:

– Gemarkung Schmergow, Flur 3, Flurstück 246: 5300 m²

Interessenten stellen bitte bis zum 14.11.2005 bei der Gemeinde Groß Kreutz
(Havel) Alte Gartenstr.2 in 14550 Groß Kreutz (Havel) einen schriftlichen
Antrag mit einem Pachtzinsangebot (Rückfragen bei Fr.Müller 033207/
35924).

Kalsow
Bürgermeister

Schnellinformation zur 2. Eilverordnung
– Klassische Geflügelpest

Am 22.10.2005 tritt die o.g. Verordnung in Kraft.
Der volle Wortlaut ist abrufbar unter www.bml.de

Wesentliche Inhalte für Geflügelhalter sind darin:
1. Wer Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel

(Strauss, Emus), Wachteln, Enten oder Gänse hält, hat diese ab
22.Okt.2005 bis 15. Dez. 2005 in geschlossenen Ställen zu hal-
ten.

2. Wer diese Tiere nicht in geschlossenen Ställen halten kann, muss dies
beim Amtstierarzt anzeigen (Tel.: 033841 / 91271, Fax: 033841 / 91376).
In Absprache mit dem Amtstierarzt kann als Ausnahme von der Stall-
haltung eine dichte, großflächige Überdachung und gesicherte Seiten-
begrenzung angebracht werden. Sollte auch das nicht möglich sein, ist
zumindest die Futterstelle ausreichend zu überdachen. Monatlich (Ok-
tober, November, Dezember) muss in beiden Fällen sowohl der Hof-
tierarzt mit einer klinischen Untersuchung beauftragt werden als auch
jeweils einmalig max. 15 Blutproben von Enten und Gänsen bzw. max.
10 Blutproben von anderem Geflügel durch diesen entnommen wer-
den. Die Kosten für die Blutentnahme trägt der Tierhalter, die Untersu-
chung wird vom Land finanziert.

Die Nichteinhaltung der Maßnahmen kann mit einem Bußgeld nach Tier-
seuchengesetz belegt werden.
Kontrollen bei den Tierhaltern finden bereits am Wochenende statt, ab Mon-
tag, den 24.10.2005 verstärkt.

Im MLUV wird ab 21.10.2005 ein Bürgertelefon eingerichtet 0331/
8667200.

Unterzeichnet:
DVM S. Hahlweg
Stellv. Amtstierärztin

Ende des amtlichen Teils


